
Stellungnahme(n) (Stand: 17.11.2016)

Sie betrachten: Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Meckenheim - 46. Änderung

Verfahrensschritt: Öffentliche Auslegung gem. § 3 (2) und § 4 (2) BauGB

Zeitraum: 14.11.2016 - 14.12.2016

Behörde: Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr, Referat Infra I
3

Frist: 14.12.2016 

Stellungnahme: Erstellt von: Reiner Nogueira Duarte Mack, am: 16.11.2016 , Aktenzeichen: 45-60-00 / III-ohne-16-FNP

Sehr geehrte Damen und Herren,

von der im Betreff genannten Maßnahme ist die Bundeswehr berührt und betroffen. 
Der Planungsbereich liegt im Zuständigkeitsbereich des militärischen Flugplatzes Nörvenich.

Hierbei gehe ich davon aus, dass bauliche Anlagen –einschl. untergeordneter Gebäudeteile- eine Höhe
von 30 m über Grund nicht überschreiten.

Sollte entgegen meiner Einschätzung diese Höhe überschritten werden, bitte ich in jedem Einzelfall mir
die Planungsunterlagen –vor Erteilung einer Baugenehmigung- zur Prüfung zuzuleiten.

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag

Nogueira Duarte Mack

Anhänge: -

Nachträge: -

manuelle Einträge: -
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Stellungnahme(n) (Stand: 11.11.2016)

Sie betrachten: Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Meckenheim - 46. Änderung

Verfahrensschritt: Öffentliche Auslegung gem. § 3 (2) und § 4 (2) BauGB

Zeitraum: 14.11.2016 - 14.12.2016

Behörde: Rhein-Main-Rohrleitungstransportgesellschaft mbH

Frist: 14.12.2016 

Stellungnahme: Erstellt von: Silke Niemann, am: 10.11.2016 , Aktenzeichen: NB601340SNi

Von der vorgenannten Maßnahme werden weder unsere vorhandenen Anlagen noch laufende bzw.
vorhersehbare Planungen unseres Hauses betroffen.

Falls für Ihre Maßnahme ein Ausgleich für den Eingriff in Natur und Landschaft gefordert wird, muß
sichergestellt sein, daß dieser nicht im Schutzstreifen unserer Leitungen stattfindet. Sollten die
Ausgleichsmaßnahmen vorgenommen werden, bitten wir um erneute Beteiligung.

RMR-Az: NB601340SNi

Anhänge: -

Nachträge: -

manuelle Einträge: -

1 / 1



Stellungnahme(n) (Stand: 05.12.2016)

Sie betrachten: Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Meckenheim - 46. Änderung

Verfahrensschritt: Öffentliche Auslegung gem. § 3 (2) und § 4 (2) BauGB

Zeitraum: 14.11.2016 - 14.12.2016

Behörde: Landschaftsverband Rheinland, Amt für Liegenschaften

Frist: 14.12.2016 

Stellungnahme: Erstellt von: Torsten Ludes, am: 28.11.2016 , Aktenzeichen: 32.12

Sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit möchte ich Sie innerhalb meiner Stellungnahme darüber informieren, dass keine Betroffenheit
bezogen auf Liegenschaften des LVR vorliegt und daher keine Bedenken gegen die o. g. Maßnahme
geäußert werden.

Diese Stellungnahme gilt nicht für das Rheinische Amt für Denkmalpflege in Pulheim und für das
Rheinische Amt für Bodendenkmalpflege in Bonn; es wird darum gebeten, deren Stellungnahmen
gesondert einzuholen.

Ich bedanke mich vielmals und verbleibe 

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag 
Die Direktorin des Landschaftsverbandes Rheinland

Ludes

Anhänge: -

Nachträge: -

manuelle Einträge: -

1 / 1



Stellungnahme(n) (Stand: 05.12.2016)

Sie betrachten: Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Meckenheim - 46. Änderung

Verfahrensschritt: Öffentliche Auslegung gem. § 3 (2) und § 4 (2) BauGB

Zeitraum: 14.11.2016 - 14.12.2016

Behörde: Polizeipräsidium Bonn - GS 3 / Verkehrsangelegenheiten

Frist: 14.12.2016 

Stellungnahme: Erstellt von: Ludger Ellenberger, am: 05.12.2016 , Aktenzeichen: -

Polizeipräsidium Bonn
Direktion Verkehr/FüSt 
-Verkehrsplanung- Bonn, 05.12.2016

46. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Meckenheim 

Ihr Schreiben vom 10.11.2016

Sehr geehrte Damen und Herren,

da es sich um eine Flächennutzungsplanänderung handelt, ist dem derzeitigen Planungsstand nicht zu
entnehmen, wie die Fläche in Zukunft für den Verkehr erschlossen und an den bestehenden öffentlichen
Verkehrsraum angeschlossen wird.

Daher bestehen zum derzeitigen Zeitpunkt keine Bedenken.

Viele Grüße

Im Auftrag
Ludger Ellenberger
Polizeihauptkommissar
Direktion Verkehr/Führungsstelle
Örtliche VU-Auswertung/Verkehrslenkung
Königswinterer Straße 500 
53227 Bonn-Ramersdorf 
Tel.: 0228-15-6023
Fax: 0228 / 15-1204
mailto: Ludger.Ellenberger@polizei.nrw.de 
mailto: Verkehrsplanung.Bonn@polizei.nrw.de 
Internet: http://www.polizei-bonn.de 

Anhänge: -

Nachträge: -

manuelle Einträge: -

1 / 1



Stellungnahme(n) (Stand: 05.12.2016)

Sie betrachten: Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Meckenheim - 46. Änderung

Verfahrensschritt: Öffentliche Auslegung gem. § 3 (2) und § 4 (2) BauGB

Zeitraum: 14.11.2016 - 14.12.2016

Behörde: Landesbetrieb Wald und Holz NRW - Regionalforstamt Rhein-Sieg-Erft

Frist: 14.12.2016 

Stellungnahme: Erstellt von: Dietmar Albrecht, am: 01.12.2016 , Aktenzeichen: 310-11-24.108

Sehr geehrte Damen und Herren,

unsere bereits geäußerten Bedenken wegen eines zu geringen Sicherheitsabstandes zum Wald (Gem.
Meckenheim, Flur 6, Parz. 37 und 38) halten wir weiterhin aufrecht.

Mit freundlichen Grüssen
Im Auftrag

Albrecht

Anhänge: -

Nachträge: -

manuelle Einträge: -

1 / 1



Stellungnahme(n) (Stand: 23.11.2016)

Sie betrachten: Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Meckenheim - 46. Änderung

Verfahrensschritt: Öffentliche Auslegung gem. § 3 (2) und § 4 (2) BauGB

Zeitraum: 14.11.2016 - 14.12.2016

Behörde: Bezirksregierung Köln - Dez. 54

Frist: 14.12.2016 

Stellungnahme: Erstellt von: Mario Göbel, am: 23.11.2016 , Aktenzeichen: -

Sehr geehrte Damen und Herren,

zu o.g. Bauleitplanverfahren erkenne ich keine Betroffenheit in den Zuständigkeiten von Dezernat 54
der Bezirksregierung Köln (Obere Wasserbehörde).

Mit freundlichem Gruß
Im Auftrag
Mario Göbel
--

Bezirksregierung Köln
Dezernat 54 - Wasserwirtschaft, Gewässerschutz
50606 Köln

Dienstgebäude: Zeughausstr. 2-10, 50667 Köln
Telefon: + 49 (0) 221 - 147 - 4650
Telefax: + 49 (0) 221 - 147 - 2879
mailto:mario.goebel@bezreg-koeln.nrw.de
http://www.bezreg-koeln.nrw.de

Anhänge: -

Nachträge: -

manuelle Einträge: -

1 / 1



Stellungnahme(n) (Stand: 15.11.2016)

Sie betrachten: Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Meckenheim - 46. Änderung

Verfahrensschritt: Öffentliche Auslegung gem. § 3 (2) und § 4 (2) BauGB

Zeitraum: 14.11.2016 - 14.12.2016

Behörde: Tele Columbus Gruppe EWT GmbH

Frist: 14.12.2016 

Stellungnahme: Erstellt von: Annett Brehmert, am: 15.11.2016 , Aktenzeichen: -

Bitte beachten Sie unsere neue E-Mail Adresse für Leitungsanfragen: Leitungsauskunft-
Ratingen@telecolumbus.de

Um uns die Bearbeitung zu erleichtern, können Sie im Vorfeld eine Abfrage bei www.telecolumbus.com
vornehmen!

Ihre Leitungsanfrage an die Tele Columbus AG

Bauvorhaben: "Meckenheim - 46. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Meckenheim "

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir bestätigen den Eingang Ihres Schreibens vom 10.11.2016. 
In dem betroffenen Bereich befinden sich keine Erdkabelanlagen unserer Kabelnetzbetreiber.

Sofern zwischen der Einreichung der Planungsunterlagen und Baubeginn ein längerer Zeitraum liegt, 
wird empfohlen, vor Baubeginn erneut einen Lageplan bei der Tele Columbus AG anzufordern. 

Mit freundlichen Grüßen

Annett Brehmert
Dokumentation 

Tele Columbus AG
Kesselsdorfer Str. 216
01169 Dresden

Telefon: 0351 20282-43

E-Mail: Leitungsauskunft-Ratingen@telecolumbus.de
http://www.telecolumbus.de

Vorstand: Ronny Verhelst (Vors.), Frank Posnanski
Vorstand des Aufsichtsrates: Frank Donck
Sitz der Gesellschaft: Goslarer Ufer 39, 10589 Berlin
Amtsgericht Berlin-Charlottenburg HRB 161349 B

Anhänge: -

Nachträge: -

1 / 2



manuelle Einträge: -

2 / 2



Stellungnahme(n) (Stand: 13.12.2016)

Sie betrachten: Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Meckenheim - 46. Änderung

Verfahrensschritt: Öffentliche Auslegung gem. § 3 (2) und § 4 (2) BauGB

Zeitraum: 14.11.2016 - 14.12.2016

Behörde: Stadt Rheinbach, Fachbereich VI - SG 60.2 - Planung und Umwelt

Frist: 14.12.2016 

Stellungnahme: Erstellt von: Lars Kunze, am: 13.12.2016 , Aktenzeichen: -

Sehr geehrter Herr Wichert,

die Belange der Stadt Rheinbach werden durch den vorgelegten Entwurf der 46. Änderung des
Flächennutzungsplans in der Stadt Meckenheim nicht berührt. Aus diesem Grund werden im Rahmen
der Behördenbeteiligung gemäß § 4(2) BauGB keine Anregungen oder Bedenken vorgebracht. Es wird
jedoch auf die Stellungnahme der Stadt Rheinbach zum im Zusammenhang mit der 46. Änderung des
Flächennutzungsplans der Stadt Meckenheim stehenden Entwurf des Bebauungsplans Nr. 80
"Unternehmerpark Kottenforst" vom 13.12.2016 verwiesen. 

Mit freundlichen Grüßen 

Lars Kunze

Stadtverwaltung Rheinbach
Sachgebiet 60.2 - Planung und Umwelt -
Schweigelstraße 23
53359 Rheinbach

Anhänge: -

Nachträge: -

manuelle Einträge: -

1 / 1



Stellungnahme(n) (Stand: 13.12.2016)

Sie betrachten: Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Meckenheim - 46. Änderung

Verfahrensschritt: Öffentliche Auslegung gem. § 3 (2) und § 4 (2) BauGB

Zeitraum: 14.11.2016 - 14.12.2016

Behörde: e-regio GmbH & Co. KG

Frist: 14.12.2016 

Stellungnahme: Erstellt von: Rolf Ingo Grünefeld, am: 13.12.2016 , Aktenzeichen: T-P Grü

Sehr geehrte Damen und Herren,
als Eigentümerin des Erdgas-Versorgungsnetzes teilen wir Ihnen mit, dass unsererseits gegen das
beabsichtigte Verfahren keine Bedenken bestehen. Innerhalb des dargestellten Planbereichs sind
Leitungsanlagen der e-regio zur Erdgas-Versorgung nicht vorhanden.

Im Zuge der weiteren Entwicklung des Planbereiches kann das Erdgas-Versorgungsnetz -den
Bedürfnissen entsprechend- von der umliegenden Versorgungsanlage aus, erweitert werden.

Freundliche Grüße
Rolf Ingo Grünefeld

Anhänge: -

Nachträge: -

manuelle Einträge: -

1 / 1



 

Unitymedia NRW GmbH 

Postanschrift: Unitymedia NRW GmbH, Postfach 10 20 28, 34020 Kassel 

Handelsregister: Amtsgericht Köln | HRB 55984 | Sitz der Gesellschaft: Köln | USt-ID DE 813 243 353 

Geschäftsführer: Lutz Schüler (Vorsitzender) |  Dr. Herbert Leifker | Winfried Rapp 

www.unitymedia.de 

Seite 1/1 

Unitymedia NRW GmbH | Postfach 10 20 28 | 34020 Kassel  Bearbeiter(in): Herr Kiewning 

Abteilung: Zentrale Planung 

Direktwahl: +49 561 7818-149 

E-Mail: ZentralePlanungND@unitymedia.de 

Vorgangsnummer: 212978 

 

Stadt Meckenheim 

Herr Florian Wichert 

Bahnhofstraße 22 

53340 Meckenheim 

 

Datum   

23.11.2016 

Bauleitplanung der Stadt Meckenheim, 46. Änderung des Flächennutzungsplanes 
 

Sehr geehrter Herr Wichert, 

vielen Dank für Ihre Informationen. 

 

Gegen die o. a. Planung haben wir keine Einwände. 

 
Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Bitte geben Sie dabei immer unsere oben stehende 
Vorgangsnummer an. 

 

 

Freundliche Grüße 

 

 

Zentrale Planung Unitymedia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Änderung der Adressdaten bei Unitymedia  
Bitte richten Sie Ihre Anfragen ab sofort an folgende Adressen: 

eMail: ZentralePlanungND@unitymedia.de oder 

Postanschrift:  Unitymedia NRW GmbH, Postfach 10 20 28, 34020 Kassel 

mailto:ZentralePlanungND@unitymedia.de






e#510725 46. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Meckenheim Bauleitplanung der Stadt Mecke
 Von: netzbau-anfrage@netcologne.de

 Gesendet: Freitag, 11. November 2016 08:54
 An: wichert, florian

 Betreff: [netcologne.de #510725] 46. Änderung des Flächennutzungsplanes 
der Stadt 
Meckenheim, Bauleitplanung der Stadt Meckenheim

Sehr geehrte Damen und Herren,

zur Zeit bestehen unsererseits keine Bedenken und aktuelle Planungen bezüglich 
eines Netzausbaus in 
diesem Bereich.

Beachten Sie, dass hiermit keine Leitungsauskunft und somit auch keine Aussage 
über bestehende oder 
geplante Anlagen der NetCologne GmbH erteilt wurde.
Registrieren Sie sich hierzu an unserer Online Planauskunft unter der URL 
https://planauskunft.netcologne.de/ und stellen Sie Ihre Anfragen über diese.
Sie erhalten zu jeder Leitungsauskunft eine Schutzanweisung, eine pdf-Datei als 
Übersicht und sofern 
Anlagen der NetCologne vorhanden sind eine dxf-Datei über diese.

Mit freundlichen Grüßen
Daniel Kleist

--
Daniel Kleist
NETCOLOGNE Gesellschaft für Telekommunikation mbH   
Am Coloneum 9 | 50829 Köln

Geschäftsführer: Timo von Lepel, Mario Wilhelm Vorsitzender des Aufsichtsrates: 
Dr. Andreas Cerbe HRB 
25580, AG Köln
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Industrie- und Handelskammer Bonn/Rhein-Sieg | Bonner Talweg 17 | 53113 Bonn | Postanschrift: Postfach 1820 | 53008 Bonn 

Tel. (0228) 22 84-0 | Fax (0228) 22 84-170 | E-Mail: info@bonn.ihk.de | Internet: www.ihk-bonn.de 

Sparkasse KölnBonn; | IBAN DE80 3705 0198 0000 0012 06 | BIC COLSDE33 

 

Betreff: 46. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Meckenheim 

 TÖB-Beteiligung gemäß der und § 4a (29 BauGB 

 

Sehr geehrter Herr Wichert, 

gegen die o.g. Änderung des Flächennutzungsplanes bestehen seitens der Industrie- und 
Handelskammer Bonn/Rhein-Sieg keine Bedenken. 
  
 

Mit freundlichen Grüßen 
Industrie- und Handelskammer Bonn/Rhein-Sieg 
i.A 

Till Bornstedt 
Referent Handel, Bauleitplanung, Verkehr 

 
 
 
Stadt Meckenheim 
Herrn Florian Wichert 
Fachbereich 61 
Bahnhofstr. 22 
53340 Meckenheim 

Industrie- und Handelskammer Bonn/Rhein-Sieg | Postfach 1820 | 53008 Bonn Ihr Zeichen/Nachricht vom 

      
Unser Zeichen 

Abt. I TB/BS 
Ihr Ansprechpartner 

Till Bornstedt 
E-Mail 

bornstedt@bonn.ihk.de 
Telefon 

(0228) 22 84 - 145 
Telefax 

(0228) 22 84 - 223 

 
14.12.2016 
 

 











 
  Frankfurter Straße 61 a · 53721 Siegburg 

Volksbank   Volksbank Bonn Rhein-Sieg eG   BIC: GENODED1BRS   IBAN: DE87 3806 0186 1001 2140 19 Telefon 02241 65423 · Telefax 02241 590032 

  E-Mail Siegburg@kb.rlv.de 

 

 
 
 
 

 
Kreisbauernschaft Bonn/Rhein-Sieg, Frankfurter Str. 61a, 53721 Siegburg 

 
An die 

Stadt Meckenheim 

Fachbereich 61 

z. Hd. Herrn Wichert 

Postfach 11 80 

53333 Meckenheim 

Kreisbauernschaft 
Bonn/Rhein-Sieg e.V. 

der Landwirte, Obst- und Gemüsebauern 
 
 
 
 

9. Dezember 2016 

 

 
 
 

 

46. Änderung des Flächennutzungsplans der Stadt Meckenheim 
Bebauungsplan Nr. 80, „Unternehmerpark Kottenforst“ 
 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

sehr geehrter Herr Wichert, 

 

in vorbezeichneter Angelegenheit schließen wir uns der Stellungnahme der 

Landwirtschaftskammer, Kreisstelle Rhein-Sieg-Kreis, an.  

 

Insbesondere wenden wir uns gegen die Anlage einer Streuobstwiese als Ausgleichs- und 

Kompensationsmaßnahme. Von ihr würde ein zusätzlicher Schädlingsdruck auf die 

benachbarten Obstanlagen ausgehen.  

Die Stiftung Rheinische Kulturlandschaft kann Alternativen aufzeigen, die für Landwirtschaft 

und Obstbau akzeptabel sind.  

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

gez. Rechtsanwalt Christoph Könen 

(Kreisgeschäftsführer) 

 



























 

 

 
 

      
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Deutsche Bahn AG 
Sitz Berlin 
Registergericht 
Berlin-Charlottenburg 
HRB 50 000 
USt-IdNr.: DE 811569869 

 
Vorsitzender des 
Aufsichtsrates: 
Prof. Dr. Utz-Hellmuth Felcht  

 
Vorstand: 
Dr. Rüdiger Grube, 
Vorsitzender 

 
Berthold Huber 
Dr.-Ing. Volker Kefer 
Dr. Richard Lutz 
Ronald Pofalla 
Ulrich Weber 

 
 

 
 
 
 

 
 
Ihr Zeichen:           Ihre Nachricht vom 10.11.2016 
 
Öffentliche Auslegung der 46. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Mecken-
heim 
 
Sehr geehrter Herr Wichert, 
sehr geehrte Damen und Herren, 

die Deutsche Bahn AG, DB Immobilien, als von der DB Netz AG bevollmächtigtes Unterneh-
men, übersendet Ihnen hiermit folgende Stellungnahme: 
 
Unsererseits bestehen bzgl. der geplanten 46. Änderung des Flächennutzungsplanes grund-
sätzlich keine Bedenken. Wir verweisen in diesem Zusammenhang auch auf unsere Stellung-
nahme zum Bebauungsplan Nr. 80 der Stadt Meckenheim. 
 
Bei Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 
 
Mit freundlichen Grüßen 

Deutsche Bahn AG 

 

i. V.     i. A.  

 Strauß   Grams 

Deutsche Bahn AG 
DB Immobilien 

Region West 
Kompetenzteam Baurecht 

Deutz-Mülheimer Straße 22-24 
50679 Köln  

www.deutschebahn.com 
 

Karl-Heinz Sandkühler 
Telefon 0221 141-3797 

Telefax 0221 141-2244 
karl-heinz.sandkuehler@deutschebahn.com 

Zeichen FS.R-W-L(A) TÖB-KÖL-16-11244 (Sa 19440) 
 

 
11.08.2017 

 

Deutsche Bahn AG • DB Immobilien • Region West • Deutz-Mülheimer 
Straße 22-24 • 50679 Köln 

Stadtverwaltung Meckenheim 
Der Bürgermeister 
Fachbereich 61 
Herr Wichert 
Postfach 1180 
53333 Meckenheim 
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